
 
 

Protokollauszug 
aus der 

35. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen 
und Verkehr  

vom 28.06.2016 

 
öffentlich 
Top 3.1 Bebauungsplan Nr. 21 "Gewerbepark Babelsberg", 1. Änderung:  Genehmi-

gung eines Bürogebäudes auf dem Grundstück Grünstraße 18  mittels einer 
Befreiung von der Festsetzung zur maximal zulässigen Gebäudehöhe" 
während des laufenden Änderungsverfahrens 
 
 

 
Herr Goetzmann informiert, dass das Vorhaben auf dem Grundstück der Grünstraße 18, welches 
mit dem Bebauungsplan Nr. 21 „Gewerbepark Babelsberg“ überplant ist, bereits in der Vorbe-
sprechung (sh. TOP 3) vorgestellt worden ist.  
 
 
Es sind in dem Bebauungsplangebiet Höhenanpassungen vorgesehen, auf welche Herr Goetz-
mann anhand des Planes im Einzelnen eingeht. Für das Grundstück Grünstraße 18 wird das 
Ansinnen verfolgt, eine Höhenanpassung vorzeitig mittels einer Befreiung von der Festsetzung 
zur maximal zulässigen Gebäudehöhe auf den Weg zu bringen, wenn seitens der Ausschussmit-
glieder kein Einspruch erfolgt. 
 
 
Auf die Frage von Herrn Jäkel, welche Funktion der Bauherr in diesem Bereich plant, antwortet 
Herr Goetzmann, dass es sich um eine Haustechnikgesellschaft handelt. 
 
 
Herr Heuer stellt den Geschäftsordnungsantrag die Entscheidung auf die nächste Sitzung zu ver-
tagen, da noch Verständigungsbedarf bestehe. 
Dafür spricht Frau Hüneke. Sie beabsichtigt sich vor Ort umzusehen, um den Vergleich zu den 
historischen Hallen berücksichtigen zu können. 
 
Auch Herr Berlin befürwortet eine Vertagung. 
 
 
Die Verwaltung wird gebeten, dieser Niederschrift entsprechende Informationen/Skizzen beizu-
fügen. 
 
 
Der SBV-Ausschuss empfiehlt einstimmig dem Geschäftsordnungsantrag auf Vertagung bis 
zum 19.7.2016 zu folgen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung:  
Ablehnung:  
Stimmenthaltung:  
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466 
Frau Humm, 3232 
 
 
 
SBV-Ausschuss am 28.06.2016 
 
 
Begründung zu TOP 3.1 
 
Seit Ende letzten Jahres liegt für das Grundstück Grünstraße 18 (am Grünplatz) ein Antrag 
auf Baugenehmigung vor. Das geplante 4-geschossige Bürogebäude überschreitet die 
derzeit noch maximal zulässige Gebäudehöhe um 2,45 m (siehe Anlage: „Ansicht 3 D“). Der 
noch rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 21 "Gewerbepark Babelsberg" legt für das 
Baugrundstück (wie für alle anderen gewerblichen Baufelder auch) eine maximale Oberkante 
für bauliche Anlagen von 46,0 m üDHHN fest. Der Bauherr beantragt mit Schreiben vom 
21.06.2016 für sein Bürogebäude eine Befreiung von der bisher festgesetzten maximal 
zulässigen Gebäudehöhe von 46,0 m üDHHN um 2,45 m, die Oberkante des Bürogebäudes 
liegt dann 48,45 m ü DHHN. 
 
Der seit 2006 rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 21 befindet sich derzeit im 1. 
Änderungsverfahren. Aufgrund von zahlreichen Einwendungen aus der Beteiligung der 
Öffentlichkeit zu dieser 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21 wird eine Anpassung der 
bisherigen Höhenfestsetzungen an die Planungsziele (5 Vollgeschosse im Mischgebiet  und 
4 Vollgeschosse in den Gewerbegebieten) unter Berücksichtigung von gestalterischen 
städtebaulichen Gesichtspunkten und den besonderen Belangen und Ansprüche der 
Filmproduktionsstätte aus stadtplanerischen Gesichtspunkten befürwortet.  
 
Die vorgesehene Höhenanpassung im Rahmen zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
21 ist der Anlage: "BP 21, 1.Änd Höhenabwicklung 06-2016" zu entnehmen. Begründen 
lassen sich die geplanten neuen Höhenfestsetzungen städtebaulich folgendermaßen:  
 

1. Höhenfestsetzungen im Mischgebiet an der Großbeerenstraße 
Die maximal zulässige Gebäudehöhe im Mischgebiet soll zukünftig bei 51,0 m üDHHN liegen 

und soll als Firsthöhe festgesetzt werden. Diese Erhöhung um 1,50 m gegenüber der alten 

Planfassung berücksichtigt nicht nur, dass die Firsthöhen einiger Bestandsgebäude bereits 

höher als 49,5 m üDHHN liegen, sondern dass das Planungsziel „fünf Vollgeschosse“ bei 

einer vorhandenen Geländehöhe von ca. 34,50 m üDHHN an der Großbeerenstraße im 

Dachausbau und bei der Neubebauung  problemlos umgesetzt werden kann. Um die im 

Mischgebiet vorhandene Dachlandschaft auch zukünftig zu gewährleisten, soll zudem eine 

Traufhöhe von 47,5 m üDHHN und zumindest straßenseitig ein geneigtes Dach als örtliche 

Bauvorschrift festgesetzt werden.  

2. Höhenfestsetzung für die Baufelder GE c, f, g, gg, ggg, h, i, j und k  
Die maximal zulässige Oberkante von baulichen Anlagen soll in den vorgenannten 

gewerblichen Baufeldern zukünftig bei 49,0 m über DHHN liegen. Die alte Höhenfestsetzung 

von 46,0 m über DHHN hat nur ungenügend berücksichtigt, dass das Planungsziel von 4 

Vollgeschossen auf den meisten vorgenannten Baufeldern bei einer vorhandenen 

Geländehöhe von 33,0 bis 33,5 m üDHHN und die Anforderungen der Arbeitsstättenrichtlinie 

für gewerbliche Räume kaum zweckmäßig umgesetzt werden kann.  

3. Höhenfestsetzung für die Baufelder GE b, d und e  
Die maximal zulässige Oberkante von baulichen Anlagen soll in den gewerblichen 

Baufeldern b, d und e zukünftig bei 51,0 m üDHHN liegen. Diese Baufelder werden als 

Feldfunktion geändert
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Filmproduktionsstandort genutzt. Die Filmproduktion benötigt insbesondere für den 

Kulissenbau und Green-Screen-Anlagen eine Bauhöhe bis zu 18 m. Bei einer vorhandenen 

Geländehöhe von ca. 33,0 m üDHHN ergibt sich somit als max. zulässige Höhe für bauliche 

Anlagen von 51,0 m üDHHN.   

Die positiven Stellungnahmen zu den neuen Höhenfestsetzungen seitens der Unteren und 
Denkmalschutzbehörde sowie des Landesamtes für Denkmalpflege liegen bereits vor. 
 
Das geplante Bürogebäude auf dem Grundstück Grünstraße 18  wird mit der geplanten 
Oberkante von 48,45m üDHHN dann innerhalb der zukünftig max. zulässigen Höhe von 49,0 
m üDHHN  liegen. 
 
Sofern der SBV-Ausschuss dieser Vorgehensweise im Bereich des  Bebauungsplanes 
Nr. 21 „Gewerbepark Babelsberg“ folgen kann, ist vorgesehen, das Bürogebäude mit 
der beantragten Höhe von 48,45 m üDHHN auf dem Grundstück Grünstraße 18 mittels 
einer Befreiung zu genehmigen. 
 
Die Bebauungsplanänderung wird nach einer notwendigen erneuten öffentlichen 
Auslegung der Stadtverordnetenversammlung zur abschließenden Abwägung und 
zum Satzungsbeschluss vorgelegt. 
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